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Mit der vorgelegten Mitteilung veröffentlicht die Kommission zum 6. Mal ein EU-

Justizbarometer. Bei diesem handelt es sich um ein unverbindliches, vergleichendes 

Informationsinstrument, das dazu dienen soll, die EU und ihre Mitgliedstaaten an-

hand objektiver, zuverlässiger und vergleichbarer Daten über die Effizienz, Qualität 

und Unabhängigkeit der Justizsysteme in Europa zu informieren, Entwicklungs-

trends aufzuzeigen und Reformen zur Verbesserung der Justizsysteme anstoßen. 

Nach Auffassung der Kommission erleichtert der vergleichende Überblick, sowohl 

Mängel als auch bewährte Verfahren zu erkennen. Diese Erkenntnisse sollen im 

Rahmen des europäischen Semesters in die länderspezifischen Bewertungen ein-

fließen und gegebenenfalls Empfehlungen zur notwendigen Verbesserung nationa-

ler Justizsysteme nach sich ziehen. 

Im EU-Justizbarometer 2018 stellt die Kommission fest, dass die Effizienz der Jus-

tizsysteme seit 2010 in einigen Mitgliedstaaten zugenommen habe und im Übrigen 

stabil geblieben sei. Die Anzahl der anhängigen Verfahren und die Verfahrensdauer 

in zivil-, handelsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Verfahren hätten sich in 

zahlreichen Mitgliedstaaten reduziert. Die Verfahrensabschlussquote, die das Ver-

hältnis zwischen der Zahl der abgeschlossenen Rechtssachen und der Zahl neuer 

Rechtssachen innerhalb eines Jahres bezeichnet, habe sich verbessert. Die Kommis-

sion kritisiert, dass es in einigen Mitgliedstaaten für die Bürgerinnen und Bürger 

schwieriger geworden sei, Prozesskostenhilfe zu erhalten, da die Bemessungsgrund-

sätze hierfür nicht an die finanziellen Bemessungsgrundsätze zur Bestimmung von
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Armut angepasst worden seien. Darüber hinaus sei die Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel in gerichtlichen Verfahren ausbaufähig. 

Das EU-Justizbarometer 2018 enthält erstmalig vergleichende Ausführungen zur 

Organisation der Staatsanwaltschaften. 

In den Schlussfolgerungen des EU-Justizbarometers 2018 stellt die Kommission 

fest, dass etliche Mitgliedstaaten ihre Entschlossenheit bei der Einleitung von Jus-

tizreformen bewiesen hätten und es vielen gelungen sei, die Leistungsfähigkeit ihrer 

Justizsysteme weiter zu verbessern. Dennoch seien längst nicht alle Herausforde-

rungen bewältigt, insbesondere was die Funktionsweise der Justizsysteme und den 

Inhalt bestimmter Reformen anbelange, die in den Mitgliedstaaten durchgeführt 

werden. Die Kommission habe es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass 

bei jeder Justizreform das Rechtsstaatsprinzip und die europäischen Standards für 

die richterliche Unabhängigkeit geachtet werden. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 416/1/18 ersichtlich.


